
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 2007/5/9 7Ob60/07k
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 09.05.2007

Norm

VersVG idF VersVGNov 1994 §154 Abs2

AHVB Art8.1.4.3

Rechtssatz

Ein (bloß) deklaratives Anerkenntnis des Versicherungsnehmers mit nachfolgender Zahlung an den Geschädigten führt

trotz Anerkenntnisverbotes nicht zur Leistungsfreiheit des Versicherers.

Entscheidungstexte

7 Ob 60/07k

Entscheidungstext OGH 09.05.2007 7 Ob 60/07k
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